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Didaktische und methodische Probleme des staatsbürgerlichen
Unterrichts
Josef Weiß

Unsere Überlegungen im Zusammenhang
mit dem staatsbürgerlichen Unterricht ha-
ben ihren Ansatz in der Analyse der heu-
f/gen politisch-gesellschaftlichen Situation.
Diese Analyse führt zu verschiedenen Fra-
gen in didaktischer und methodischer Hin-
sieht. In der Auseinandersetzung mit dem
Angebot realisierbarer Lösungsmöglichkei-
ten versuchen wir eine Antwort zu geben,

1017 welche sich auf den Schüler, den Unterricht

und den Lehrer in unseren Absch/ußk/assen
bezieht.

1. Die Ausgangslage
1.1 Wir werden laufend darüber orientiert,
wie unentbehrlich und notwendig der Staats-
bürgerliche Unterricht ist. Die Forderung ist
nicht neu und auch nicht auf die Schweiz
beschränkt. Pestalozzi forderte die Staats-
bürgerliche Erziehung so intensiv wie die



heutigen Politiker des In- und Auslandes.
Mit den Aufweichungstendenzen und den
Revolutionsforderungen der Neuen Linken,
unsere spätkapitalistische Gesellschaft zu
zerschlagen, erhalten diese Mahnrufe neue
Aktualität.

1.2 Nach wie vor sind die Ergebnisse der
pädagogischen Rekrutenprüfungen über das
Wissen der jungen Schweizer im Bereiche
der Staatskunde niederschmetternd. Trotz
unermüdlicher Aufklärungsarbeit der Exper-
tengremien sind die Ergebnisse in den letz-
ten Jahren nicht besser geworden.

1.3 Wir wissen auch, - und Umfragen be-
stätigen es periodisch - daß das Interesse
des Jugendlichen an staatsbürgerlichen Pro-
blemen klein ist. Seit Jahren beklagen sich
die Parteien über mangelnden qualifizierten
Kadernachwuchs.

1.4 Aufgabenbereiche und Tätigkeit des
Staates werden immer komplexer und un-
übersichtlicher. Dies löst eine gewisse
Scheu aus: Man will sich nicht lange und
mühsam in Probleme einarbeiten, wenn dies
nicht unbedingt notwendig ist.

1.5 Die Einstellung des Bürgers zum Staat
hat sich in den letzten Jahrzehnten geän-
dert. Am deutlichsten spüren wir dies an
unsern jungen Mitbürgern. Stimmungen und
Gefühle wie Begeisterung, Beheimatetsein,
die Vorstellung vom Staat als Repräsentant
des Volkswillens, der Stolz auf eine eigene
Heimat; alle diese Begriffe und Auffassun-
gen finden wir bei den Jungen nicht mehr.
Gefühle sind einer nüchternen und kriti-
sehen Haltung gewichen.

1.6 Unser Wissen um staatskundlich-poli-
tische Belange ist schmal und dürftig. Unser
vielseitiger Lehrauftrag an der Abschluß-
Schule gestattet die tiefere Auseinanderset-
zung mit den staatsbürgerlichen Problemen
nicht.

1.7 Die Allmacht der Medien (Fernsehen,
Radio, Zeitung und Illustrierte) erzeugt in
den Köpfen unserer Schüler vielfach einsei-
tige und wenig reflektierte Auffassungen und
Meinungen über unser Staatswesen. Der
Schüler von früher, der keinerlei Informatio-
nen von zu Hause mitbrachte, machte je-
nem Platz, der Pauschalmeinungen - meist

noch emotionell belastet - billiger und ober-
flächlicher Medieninformanten wiedergibt.

1.8 Wir haben an der letzten Tagung über
staatsbürgerliche Erziehung gehört, daß die
Abschlußklassen in der staatsbürgerlichen
Erziehung eine wichtige Aufgabe zu über-
nehmen haben: das Fundament zu legen
durch die Vermittlung einfacher und elemen-
tarer Kenntnisse und Einsichten (Dubs, Hen-
gartner). Gleichzeitig ließen die Vertreter
der Berufs- und Gewerbeschulen keine
Zweifel darüber offen, daß sie im Staats-
bürgerlichen Unterricht auf Voraussetzun-
gen aufbauen wollen, welche die Abschluß-
klassen zu schaffen haben.
Wir übertreiben gewiß nicht, wenn wir die
Ausgangslage als sehr unerfreulich bezeich-
nen. Man darf deshalb auch mit Recht von
einer Krise im staatsbürgerlichen Unterricht
sprechen. Es ist ein offenes Geheimnis,
daß viele Lehrkräfte aller Altersstufen am
staatsbürgerlichen Unterricht scheitern, ihn
«umfahren» oder auf bloße Institutionslehre
reduzieren.
Nachdenklich stimmt die Tatsache, daß es
bereits junge Lehrkräfte gibt, welche sich
weigern, staatsbürgerlichen Unterricht zu
erteilen mit der Begründung, sie könnten
keinen Unterricht über einen Staat erteilen,
zu dem sie nicht stehen.
Trotz der vielen Schwierigkeiten, welche der
staatsbürgerliche Unterricht bereitet, sind
wir davon überzeugt, daß es sich hier um
eine lohnende, ja attraktive Aufgabe handelt.
Dazu braucht es aber die Auseinanderset-
zung mit diesen Schwierigkeiten und die
Kenntnis der Mittel, Wege und Hilfen, welche
den Jugendlichen engagieren und den
staatsbürgerlichen Unterricht fruchtbar ma-
chen.

2. Unsere Fragestellung
Die Beurteilung der einzelnen Faktoren führt
zwangsläufig zu Fragestellungen verschie-
denster Art. Bei all diesen Fragen setzen
wir voraus, daß die staatsbürgerliche Erzie-
hung eine Notwendigkeit ist, wir möchten
sagen, ein zentrales Anliegen unserer Bil-
dungs- und Erziehungsarbeit überhaupt. Da-
mit schließen wir die Fragen aus, welche
darauf abzielen, den staatsbürgerlichen Un-
terricht als Prinzip und Fach in Zweifel zu
ziehen und seinen Einbau in die gesamte 1018



Bildungsarbeit als wenig sinnvoll hinzustel-
len.
Unsere Fragestellung zielt auf drei Kernpro-
bleme:
- Was wo/fen w/'r im staatsbürgerlichen Un-
terricht auf der Abschluß-Stufe erreichen?
- Welche Themen- und Sachbere/'che kön-
nen uns helfen, dieses Ziel zu erreichen?
- Auf we/che Arf und m/'f wefchen /W/ffe/n

gelangen wir zum Ziel?

2.1 Was wo//en w/'r /m sfaafsbürger//cf7e/i
L/nferr/cbf auf der Absch/uß-Sfufe
erre/chen?

Die Frage zielt nach den drei Arten von
Zielsetzungen, mit denen wir uns auseinan-
derzusetzen haben:

- die Zielsetzung für a// unsere erz/efier/'-
sehen und ur)ferr/'cf?f//'cf?en Bemühungen, so-
weit sie in den Rahmen der allgemeinen
staatsbürgerlichen Erziehung gestellt wer-
den können

- die Z/'e/sefzung auf we/'fe S/chf für cf/'e

Sfoffbere/che, mittels denen wir staatsbür-
gerlichen Unterricht betreiben (Mehrjahres-,
Jahres- und Halbjahrespläne)
- die Z/'efsefzu/ig für d/'e e/'nze/nen Le/cf/o-
nen fn Form von operaf/ona//s/erfen Lern-
z/'e/en (meß- und damit überprüfbar).

2.2 Mf H/'/fe we/cber Themen und Sachbe-
re/'che erre/chen w/'r d/'eses Z/'e/?

Mit dieser Frage visieren wir die Stoffaus-
wähl an: Sollen gewisse Themenkreise in
den Mittelpunkt gerückt werden? Soll eine
Systematik angestrebt werden? Soll es ei-
nen Pflicht- und/oder Wahlbereich geben?
Wie weit sollen örtliche Gegebenheiten mit-
einbezogen werden? Hat sich der Staats-
bürgerliche Unterricht nur um die schweize-
rischen Verhältnisse zu kümmern oder soll
der Horizont auf andere europäische und
außereuropäische Länder ausgedehnt wer-
den?

2.3 W/'e erre/chen w/'r d/ese Z/'e/e?
Wir stellen hier die Frage nach der Methodik
des staatsbürgerlichen Unterrichtes. Sie
schließt etwa folgende Problemkreise in
sich:
- Wie motiviere ich den Schüler für Staats-
politische Vorgänge, Ereignisse, Einrichtun-
gen?

1019 - Wo sind die methodischen Ansatzpunkte,

welche einen erfolgreichen Einstieg ermög-
liehen?
- Welche Form und Gestaltung soll eine Ar-
beitsfolge (Lektion) aufweisen?
- Welche Lern- und Arbeitsformen bieten
sich an?

- Welche grundsätzlichen methodischen
Überlegungen und Folgerungen lassen sich
zu Unterrichtsprinzipien im Bereiche des
staatsbürgerlichen Unterrichtes erheben?

- Welches Anschauungs- und Arbeitsmate-
rial gehört zu einem zeitgemäßen dynami-
sehen staatsbürgerlichen Unterricht?
Wir wollen versuchen, in den folgenden
Überlegungen auf diese Fragen einzugehen,
Antworten zu formulieren und einige praxis-
bezogene Lösungsmöglichkeiten aufzuzei-
gen.

3. Was wollen wir im staatsbürgerlichen
Unterricht erreichen?

Robert F. Mager schreibt in seinem Buch
«Motivation und Lernerfolg»: «Wenn man
nicht genau weiß, wohin man geht, kann es
einem passieren, daß man ganz woanders
ankommt.» Der st. gallische Lehrplan vom
14. Juli 1958 gibt zwar ein Ziel für den
staatsbürgerlichen Unterricht an Abschluß-
klassen. Ich zitiere:

«Aufgabe (gü/ü'g für öe/'de Sc/7u//'abre)
Der Geschichtsunterricht soll den Schüler
erkennen und fühlen lassen, was die
Schweiz als Rechts- und Wohlfahrtsstaat
und als demokratischer Bundesstaat für ihn
bedeutet. Die Vergangenheit, besonders das
19. und das 20. Jahrhundert, ist so weit zur
Betrachtung heranzuziehen, als sie die ge-
schichtlichen Probleme, die in der Umwelt
des Schülers und der Schülerin liegen, zu
klären vermag.

M/n/mafz/'e/e
Am Ende der Schulzeit sollen die Schüler
fähig sein:
die Schweiz als demokratischen und neu-
tralen Staat, als Rechts- und Wohlfahrtsstaat
zu kennen,
die wichtigsten Einrichtungen des öffentli-
chen und kulturellen Lebens in der eigenen
Gemeinde zu benennen und zu beschreiben,
aus einem Tagesereignis (Bau eines öffent-
liehen Gebäudes, Einführung einer neuen
Industrie, Festsetzung des Steuerfußes, Ab-



Stimmung über eine Gesetzesvorlage)
Schlüsse zu ziehen auf dessen mögliche
Auswirkungen.»
Wenn wir diese Aussagen und Minimalziele
etwas näher betrachten, so stellen wir fest,
daß hier eine merkwürdige Vermischung
von Geschichte und Staatsbürgerkunde
stattfindet. Die Geschichte wird zur bloßen
Dienerin des staatsbürgerlichen Unterrich-
tes. Die Minimalziele richten sich aus-
schließlich auf den staatsbürgerlichen Un-
terricht und lassen den Geschichtsunterricht
vollständig beiseite. Die Formulierung dieser
Minimalziele ist überdies sehr abstrakt und
für die Unterrichtspraxis wenig aussage-
kräftig. Die moderne Lehrplanforschung
(Teil der Curriculumforschung) verlangt
nach zweierlei Zielen:

- nach Richtzielen auf weite Distanz

- nach operationalisierten Zielen für über-
schaubare Arbeitsfolgen und Lektionen.
Wenn wir auf die Formulierung der Minimal-
ziele im st. gallischen Lehrplan achten, so
stellen wir fest, daß sie Elemente beider -
der Richtziele und der operationalisierten
Lernziele - enthalten.
Das erste Ziel «Am Ende der Schulzeit sol-
len die Schüler fähig sein, die Schweiz als
demokratischen Staat, als Rechts- und
Wohlfahrtsstaat zu kennen.» übersteigt die
Möglichkeiten des Schülers bei weitem. Wer
von uns ist in dieser wahrlich beneidenswer-
ten Lage? Hier wird ein Ziel gesteckt, das
mit besten Mitteln nicht erreicht werden
kann.
Das zweite Ziel «Am Ende der Schulzeit soll
der Schüler fähig sein, die wichtigsten Ein-
richtungen des öffentlichen und kulturellen
Lebens in der eigenen Gemeinde zu benen-
nen und zu beschreiben.» will konkreter wer-
den und den staatsbürgerlichen Unterricht
auf die Gemeinde konzentrieren. Trotzdem
bleibt die Zielsetzung unklar und zu allge-
mein. Was versteht man unter «die wichtig-
sten Einrichtungen des öffentlichen und kul-
turellen Lebens der eigenen Gemeinde»?
Was heißt benennen und beschreiben? Ver-
steht man darunter eine Aufzählung, ein
Nennen des Zweckes, der Aufgabe usw.?
Die dritte Zielsetzung ist unserer Ansicht
nach die brauchbarste: «Am Ende der
Schulzeit sollen die Schüler fähig sein, aus
einem Tagesereignis (Bau eines öffentlichen

Gebäudes usw.) Schlüsse zu ziehen auf des-
sen mögliche Auswirkungen.» Es sind aller-
dings auch hier Vorbehalte anzubringen. Be-
zieht sich das öffentliche Tagesereignis auf
Gemeinde, Kanton und Bund oder auch auf
das Ausland? Auch die Formulierung
«Schlüsse zu ziehen» läßt verschiedenste In-
terpretationen zu: Vor dem Ziehen der
Schlüsse müssen Informationen beschafft,
Vor- und Nachteile erarbeitet und Meinun-
gen gebildet werden.
Allgemein beurteilt ist diese Zielsetzung im
st. gallischen Lehrplan wenig aussagekräf-
tig. Der Lehrer, der staatsbürgerlichen Un-
terricht erteilen soll, erfährt nur, daß er sich
mit dem schweizeischen Staat auseinander-
setzen, wichtige Einrichtungen der Gemein-
de kennen lernen und Tagesereignisse ei-
ner Analyse unterziehen soll.
Versuchen wir, einen Vorschlag für die Ziel-
setzung des staatsbürgerlichen Unterrichtes
auf der Abschluß-Stufe zu formulieren!
Dubs legt folgende Richtziele vor:

«a) Durch eine genügende Wissensvermitt-
lung soll der Unterricht die Voraussetzungen
zur verstandesmäßigen und nicht bloß affek-
tiven Anteilnahme an der Politik schaffen,
wobei diese Wissensvermittlung nicht allein
durch den Lehrer zu erfolgen hat, sondern
mit zunehmendem Fortschritt im Unterricht
die selbständige Informationsbeschaffung
und -Verarbeitung zu schulen ist.

b) Im Unterricht soll bei jeder Gelegenheit
die persönliche Entscheidungsfähigkeit und
-freudigkeit geschult werden.

c) Aus diesem Lernprozeß sollten allmäh-
lieh folgende Grundeinsichten erwachsen:
aa) Ohne die Einrichtung «Staat» mit ei-
nem von den Bürgern gestalteten und zuge-
standenen rechtlichen Mehrwert ist ein Zu-
sammenleben von Menschen nicht möglich,
bb) Dieser rechtliche Mehrwert des Staa-
tes, der die Ordnung im Zusammenleben si-
chert, führt zu permanenten Konfliktsituatio-
nen mit den nach möglichst großer Freiheit
strebenden Bürgern und Interessengruppen,
cc) Die Fortentwicklung einer Gesellschaft
nach dem Willen ihrer Bürger ist nur ge-
währleistet, wenn sie alle laufend aktiv am
politischen Geschehen teilnehmen und sich
in politischen Problemen persönlich ent-
scheiden. 1020



d) Diese Einsichten sollten schließlich ins-
gesamt zur Erkenntnis führen, daß jedes
politische Entscheiden ein soziales, mit sitt-
liehen Pflichten verbundenes Handeln ist,
wobei der Begriff ,mit sittlichen Pflichten ver-
bundenes Handeln' nicht eine traditionelle,
normative Leerformel darstellt, sondern
eine Erziehung zu einem Verhalten und Tun
anstrebt, das die Fortentwicklung unserer
Gesellschaft mit dem Ziel der freien Ent-
faltung des Menschen unter Wahrung des
politischen und sozialen Friedens garantiert
(Gewissensdimension des Politischen).»
Es ist unverkennbar, daß diese Richtziele
immer noch viele allgemeine Formulierun-
gen enthalten, die den Lehrer unserer Stufe
bei der ersten Lektüre erschlagen. Dubs
verlangt aber, daß diese Richtziele konkreti-
siert werden müssen, d. h. daß nun die Fest-
legung der Ziele auf überschaubare Unter-
richtseinheiten beginnt.
Sie haben wahrscheinlich auch bemerkt,
daß diese Richtziele sich auf den gesamten
staatsbürgerlichen Unterricht auf den ver-
schiedenen Schulstufen beziehen.
Versuchen wir, diese Richtziele auf die Ab-
schluß-Stufe zu reduzieren:
Im Rahmen der staatsbürgerlichen Erzie-
hung geht es darum:
a) im gesamten l/nferr/chf der Abschluß-
Stufe bei jeder sich bietenden Gelegenheit
die staatsbürgerlichen Tugenden zu schu-
len:

- Pünktlichkeit
- Zuverlässigkeit
- Zusammenarbeit
- die Meinung des andern respektieren
- kritische Einstellung usw.

b) im gesamten L/nfe/r/c/jf dem Schüler
Möglichkeiten zur
- Mitsprache
- Mitverantwortung
zu geben.

c) im sfaafsbürger//'c/jen L/nferr/'c/jf

- dem Schüler zum Bewußtsein zu bringen,
wo er überall mit dem Staat in Kontakt tritt
- den Schüler so weit zu bringen, daß er
sich über staatsbürgerliche Probleme infor-
miert
- im Bereich von staatspolitischen Konflikt-
Situationen den Schüler zu befähigen:

1021 - die Konfliktsituation zu erkennen

- sich auf Grund von Informationen eine
eigene Meinung zu bilden
- Entscheide zu fällen

- den Schüler zu befähigen, die Organisa-
tions- und Regierungsform der Gemeinde,
des Kantons und des Bundes zu erklären.
Auf der Abschluß-Stufe empfiehlt es sich,
die Richtziele noch mehr zu konkretisieren
und auf die Arbeitsreihen, d. h. auf das Stoff-
gerüst für ein halbes Jahr zuzuschneiden.
Für die Arbeitsreihe «Die Schweiz - ein
Wohlfahrtsstaat» kann die Zielsetzung etwa
lauten:
Am Ende der Durcharbeitung der Arbeits-
reihe soll der Schüler:
- Je 5 Beispiele in Gemeinde, Kanton und
Bund aufzählen können, bei denen alle Bür-
ger in den Genuß der Wohlfahrtseinrichtung
kommen.

- Jedes dieser Beispiele mit Zahlen aus
den Amtsrechnungen belegen können.

- Folgen für den Fall aufzählen können,
wenn der Staat diese Aufgaben nicht über-
nehmen könnte.

- Beamte und Behördemitglieder nennen
können, welche für das Funktionieren dieser
Wohlfahrtseinrichtungen verantwortlich sind.
- An fünf Beispielen zeigen können, wie
Gemeinde, Kanton und Bund sich in der Lö-
sung der Aufgabe teilen.
Diese Ziele können beliebig erweitert wer-
den.
Nehmen wir uns eine fächerübergreifende,
mehrstündige Arbeitsfolge vor, so kann die
Zielsetzung etwa folgendermaßen formuliert
werden:

LeW/onsfhe/na:
Die Gemeinde sorgt für Wasser

Z/e/e:
Am Ende der Lektion soll der Schüler
- als Skizze auswendig die Wasservertei-
lung innerhalb der Gemeinde aufzeichnen
können
- zusammen mit einem Kameraden anhand
von Zahlen eine graphische Darstellung an
der Wandtafel über den Wasserverbrauch
in den letzten 6 Jahren zeichnen können
- auswendig eine Liste von möglichen Un-
terhaltsarbeiten aufstellen können
- aus der Amtsrechnung der Gemeinde die
Beträge herausschreiben können, welche
über die Einnahmen in der Wasserversor-
gung Aufschluß geben.



Wir kommen zurück auf das eingangs er-
wähnte Zitat von Mager: «Wenn man nicht
genau weiß, wohin man geht, kann es einem
passieren, daß man ganz woanders an-
kommt.» Wir meinen, daß diese lapidare
Feststellung ein Grundproblem unserer Un-
terrichtsgestaltung anspricht, das für den
staatsbürgerlichen Unterricht in gleichem
Maße gilt wie für den übrigen Unterricht.
Wenn schon in der Vorbereitung des Leh-
rers detailliert abgeklärt wird, was der
Schüier am Schluß der Lektion wissen und
können muß, dann sieht der Verlauf der
Arbeitsfolge anders aus, als wenn die Un-
terrichtsgestaltung etwa unter dem Diktat
der sofort verfügbaren Arbeitsmittel steht.
Konkrete Ziele, die überprüfbar sind, schaf-
fen Klarheit über Stoffauswahl, Zwischen-
schritte, Auswahl der Arbeitsmittel und das
Ergebnis der Arbeitsfolge. Diese Zielset-
zungen beziehen sich auf das Wissen und
Können. Die vielseitige Kräftebildung, wel-
che wir durch das Verfahren des fächerüber-
greifenden Unterrichtes anstreben, wird da-
durch nur unwesentlich am Rande berührt.

4. An welchen Stoffen können wir die Ziele
erreichen?

Die Auseinandersetzung unter den Lehr-
kräften über die Auswahl der Stoffe für die
einzelnen Fächer reißt nicht ab. Besonders
heftig werden die Debatten, wenn Lehrplan-
revisionen bevorstehen und der Lehrer ent-
weder seine Wünsche und Vorstellungen
über den Lehrplan vortragen kann oder
wenn er zu einem bereits ausgearbeiteten
Entwurf Stellung zu nehmen hat.

Auch die Auseinandersetzung über die stoff-
liehen Inhalte des staatsbürgerlichen Unter-
richtes ist eine permanente Diskussion, die
langsam ermüdet, weil kaum neue Aspekte
zutage gefördert und für die Schule frucht-
bar gemacht werden. Eine Ausnahme macht
Hermann Giesecke mit seiner «Didaktik der
politischen Bildung», welche zum ersten
Mal den didaktisch fruchtbaren Ansatz des
politischen Konflikts in den Mittelpunkt des
staatsbürgerlichen Unterrichtes rückt und
damit das nach besonders anspruchsvollen
Kriterien ausgewählte Tagesereignis zum
Ausgangspunkt des staatsbürgerlichen Un-
terrichtes (er nennt es politische Bildung)
nimmt.

Bei den Überlegungen zum Stoffplan des
staatsbürgerlichen Unterrichtes auf der Ab-
schluß-Stufe wollen wir uns zunächst auf
folgende, teilweise alte und bekannte Vor-
aussetzungen besinnen:

a) Im staatsbürgerlichen Unterricht haben
wir aus den zur Verfügung stehenden Stoffen
auszuwäh/en.

b) Die Forderung nach exemp/ar/schen
Stoffen ffonzenfr/erf d/'e Sfoffauswab/ auf
wesenf/tche und aussagefc/äff/'ge Unter-
/•/'ebts/'r/batfe.

c) Die Auseinandersetzung mit staatsbür-
gerlichen Problemen setzt e/'n M/'ndestmaß
von W/'ssen voraus, das sich der Schüler im
Verlaufe seiner Begegnung mit dem Staat
aneignen muß.

d) Die A/rtua/tfät und d/'e Afduaf/'s/'erung der
Stoffe gilt uneingeschränkt auch für den
staatsbürgerlichen Unterricht.

e) Wir wissen, daß heute die über große
pädagogische Zeiträume hinweg als Axiom
geltende Auswab/ der Stoffe *'m H/nb/fc/r auf
d/'e A/terssfufe sehr stark in Zweifel gezogen
wird. Trotzdem dürfen wir in diesem Bereich
nicht der sogenannten «Begabungseupho-
rie» verfallen, die eine Zeitlang wenig mehr
wissen wollte von Schülern mit mehr oder
weniger Anlagen und alle Hoffnung auf das
Begaben, d. h. auf die Herausforderung und
die Anregung der Umwelt, setzte.

f) Es scheint sinnvoll und im Interesse der
gewichtigen Aufgabe, die wir uns mit dem
staatsbürgerlichen Unterricht stellen, daß ei-
ne Abgrenzung der Stoffe gegenüber den
we/'ferfübrenden Scbu/en (Se/rundarscbu/e,
Gewerbescbufe, ßerufsscbufej notwend/'g
/'st, wobei wir meinen, daß gewisse Über-
schneidungen wertvoll sind und methodisch
ausgezeichnet genützt werden können, etwa
das stete und sich periodisch wiederholende
Zurückgreifen auf die Rolle, Funktion und
Aufgabe von Gemeinden, Kanton und Bund.
Nebst diesen allgemeinen Voraussetzungen
wollen wir im weiteren auf ein paar spezielle
Probleme der Stoffauswahl im Rahmen des
staatsbürgerlichen Unterrichtes eingehen:
4.1 In der Mathematik (Mengenlehre)
scheint sich der Unterricht in konzentrischen
Kreisen durchzusetzen, d. h. daß die glei- 1022



chen Stoffgebiete jedes Jahr wieder neu auf-
gegriffen und erweitert werden. Wir sind der
Auffassung, daß dies ebensosehr im Staats-
bürgerlichen Unterricht der Fall sein soll.
Die unterrichtliche Arbeit zeigt, daß der
Schüler die Zusammenhänge besser und
nachhaltiger erkennt, wenn er sich immer
wieder - allerdings in zeitlichen Abständen
- mit der Gemeinde, dem Kanton und dem
Bund auseinandersetzt. Dies bedeutet für
unsere Praxis, daß die Stoffe in jedem Jahr
Problemkreise aus Gemeinde, Kanton und
Bund aufgreifen. Im ersten Schuljahr (7.
Schuljahr) begegnet der Schüler der Ge-
meinde im Blickwinkel verschiedener Ge-
meinschaften, im zweiten Jahr erlebt er an-
hand einer Familie, mit der er sich identifi-
zieren kann, immer wieder und in den viel-
fältigsten Formen die Gemeinde oder er
lernt in der Alternativreihe die Gemeinde als
Wohlfahrtsinstitution kennen. Im dritten Jahr
besinnt sich der Schüler in der Auseinander-
setzung mit konfliktgeladenen aktuellen
Stoffen neuerdings auf Wesen und Aufgabe
der Gemeinde.
Im gleichen Sinne werden auch Kanton und
Bund in den Stoffkatalog miteinbezogen. Wir
sind nicht der Auffassung, daß die Abschluß-
Stufe sich ausschließlich mit der Gemeinde
beschäftigen sollte. Der Kantonspolizist, der
Zollbeamte, der in den Wiederholungskurs
einrückende Vater liegt dem Schüler näher
als das Grundbuchamt und der Betreibungs-
beamte. Es ist besonders wertvoll, wenn spä-
ter in der Gewerbe- und Berufsschule wie-
der anhand neuer und komplexer Probleme
auf Gemeinde, Kanton und Bund zurückge-
griffen wird.

4.2 Aus dem staatsbürgerlichen Unterricht
ist die Analyse von Tagesaktualitäten nicht
wegzudenken. Wie Dubs sind wir jedoch
seit Jahren der Auffassung, daß der Staats-
bürgerliche Unterricht nicht nur auf der Ba-
sis der sogenannten «Aktualitätenschau» er-
teilt werden kann. Die Stoffauswahl würde
dem Zufall überlassen und würde unter Um-
ständen jahrelang das Vordringen auf die
wesentlichen staatsbürgerlichen Stoffberei-
che verhindern.
Tagesereignisse sollen aber nebst den Stoff-
reihen herangezogen werden. Wer öfters
solche Tagesereignisse in den Unterricht
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leicht ist, richtig auszuwählen. Tagesereig-
nisse sollen
- Konflitkstoff enthalten
- wesentliche aktuelle Problemkreise des

Staates aufgreifen
- die Möglichkeit zur Information bieten

(Unterlagenmaterial)
- die Gelegenheit geben, mit kompetenten

Leuten (Fachleuten) in Kontakt zu treten
- zur Meinungsbildung und Stellungnahme

motivieren.
Diese Analyse der Aktualitäten erfordert
Zeit; es muß sich also um Geschehnisse
und Entwicklungen handeln, die während
längerer Zeit weite Kreise innerhalb der Be-
völkerung beschäftigen.

4.3 Eine weitere, ebenso notwendige Basis
für die Stoffauswahl ist das Klassenleben,
welches ungezählte Möglichkeiten zur Mit-
bestimmung, zur Mitverwaltung und Mitver-
antwortung bietet. Geben wir dem Schüler
bei jeder sich bietenden Gelegenheit diese
Chance - es ist ein schrittweises und be-
hutsames Einüben der staatsbürgerlichen
Aktivität. Zugleich ergeben sich ausgezeich-
nete Ansatzpunkte für das Arbeiten im

staatsbürgerlichen Unterricht. Eigene Er-
lebnisse in der Gemeinschaft motivieren
zum Ausschauhalten und zum Vergleichen.

4.4 Aus den bisherigen Ausführungen wird
deutlich, daß das Schwergewicht des Staats-
bürgerlichen Unterrichtes auf der Behand-
lung von Stoffen aus unserem Lande liegt.
Begegnen wir hier der berühmten schwei-
zerischen Abkapselung, welche von den
Vorgängen im Ausland nur so viel zur Kennt-
nis nimmt, als daß wir unsere Produkte wei-
ter exportieren können und die Reisenden
weiter als Feriengäste in unser Land locken?
Soll die Schule nicht dieses «Inselbewußt-
sein» abbauen und den Gedanken vom «im-
gleichen-Boot-sitzen» in den Vordergrund
stellen? Wir meinen, daß wir auch die Schü-
1er zu diesem «politischen Hinüberschauen»
über unsere Grenzen bringen sollten. Dazu
finden wir Möglichkeiten im Durcharbeiten
der aktuellen Tagesereignisse. Es ist aber
unseres Erachtens eine überaus lohnende
und eigenständige Aufgabe der Gewerbe-
und Berufsschule, auf der Grundlage der
schweizerischen Verhältnisse in kritischer
Sicht ausländische Lösungen und Systeme



heranzuziehen und mit den unsern zu kon-
frontieren. Vergleiche werden erst möglich,
wenn die Vergleichsobjekte vorausgehend
kennen gelernt und analysiert wurden.

4.5 Staatsbürgerlicher Unterricht verlangt
nach eigenständiger Aufgabenstellung und
Zielsetzung. Er soll daher innerhalb eines
selbständigen Faches behandelt werden.
Wir wenden uns gegen eine Vermischung
und Verflechtung mit dem Geschichtsunter-
rieht. Dies bedeutet auch eine klare Abkehr
vom bisherigen Lehrplan. Historisierender
staatsbürgerlicher Unterricht auf der Ab-
schluß-Stufe lenkt die Interessen des
Schülers vom Wesentlichen der Zielsetzung
ab: die Auseinandersetzung mit dem Staat
in der heutigen Gestalt und Präsentation.
Die Beschäftigung mit der Entwicklungsge-
schichte wie sie der heute noch gültige
sanktgallische Lehrplan fordert, ist für den
Schüler nebensächlich. Ich zitiere:

«Stoffe zur Auswab/
D/'e Sc/iwe/z a/s /O/egsscbaup/afz fremder
Heere.
Die roten Schweizer an der Beresina

D/'e be/vef/'scbe E/nhe/fsVerfassung hebt die
Selbständigkeit der Kanton auf. Die
Schweizer lehnen sich darum auf.

Wapo/eon verfügt die Rückkehr zum Staa-
tenbund. Die Tagsatzung; Zentralismus und
Föderalismus im Widerstreit. Der Sonder-
bundskrieg. Eine neue Zeit bricht an.

Der Bundesstaat von 7848: Bundeszweck -
Die Gewalten werden getrennt - Oberster
Herr bleibt das Schweizervolk - Bern wird
Bundesstadt - Was eidgenössisch wird: Ar-
mee, Marken, Münzen, Maße, Gewichte, die
Zölle werden an die Landesgrenze verlegt.
Wo bleiben die Kantone selbständig: auf kul-
turellem Gebiet (z. B. im Schulwesen) und
im Armenwesen.
Die Kantone als selbständige Staaten, als
Vollzugsorgane des Bundes.

Ausbau se/'f 7874: Die Bundesbahnen. Radio-
und Flugverkehr. Eidgenössisches Zivil- und
Strafgesetz.

D/e bewaffnete Weufra//'täf: Die allgemeine
Wehrpflicht. Die Heeresorganisation. Grenz-
besetzungen seit 1848. Die Schweiz im Welt-

krieg 1939 bis 1945. - Die Schweiz kann,
muß und will sich verteidigen.

D/'e Scbwe/'z a/s Rechtsstaat: Bürger: Stimm-
und Wahlrecht - Stimmzwang - Referendum
und Initiative - Bürgerrecht - Zivilstand -
Eherecht.
Wichtige Pflichten: Schulpflicht Wehrpflicht
- Steuerpflicht.
Handel und Gewerbe in Freiheit und Bin-
dung.

A//geme/'ne und beruf/tobe Ausb/'/dung
Vo/ksscbu/e: Allgemeine Schulpflicht -
Schulen sind Kantons- und Gemeindesache

- Bundesbeiträge.

Beruf/tobe Lehre: Berufsberatung - Lehrver-
trag - Berufsschulen und Fortbildungsschu-
len - Lehrlingsprüfungen - Regelung der
Arbeitszeit, des Lohnes und der Ferien -
Schutz des Jugendlichen in den Fabriken -
Versicherungen.

Höhere Scbu/en: Mittelschulen - Hochschu-
len - Fachschulen.

D/'e Scbwe/'z a/s Wob/fabrfsstaat: Öffentliche
Werke der Gemeinde, des Kantons und des
Bundes: Das Armenwesen - öffentliche Ge-
sundheitspflege - die Sozialversicherung
(Kranken-, Unfall-, Alter-, Hinterbliebenen-
und Arbeitslosenversicherung) - Der Bund
und die Fabrikarbeit - Förderung der allge-
meinen und beruflichen Bildung - Vorsorge
gegen Hunger, Seuche und Arbeitslosigkeit
in Kriegs- und Krisenzeiten - Schutz des
Wehrmannes - Unser Staat und fremde Not.»

Der Einbau des staatsbürgerlichen Unter-
richtes in den Geschichtsunterricht, wie er
im neuen «Entwurf für Geschichtsunterricht
an der Oberstufe in den nordwestschweize-
rischen Kantonen» leider wiederum gefor-
dert wird, birgt die Gefahr in sich, daß ent-
weder die Geschichte oder der staatsbür-
gerliche Unterricht zu kurz kommen. Wenn
der Entscheid überdies noch dem Lehrer
überlassen wird, so richtet sich der Unter-
rieht auf die persönliche Interessensphäre
des Lehrers aus. Sowohl Geschichte wie
staatsbürgerlicher Unterricht haben ihre ei-
gene Didaktik, die sich auf Ziele, Stoff und
Struktur des betreffenden Faches ausrich-
tet. Ein Kompromiß scheint hier der Sache
eher abträglich als dienlich zu sein. 1024



4.6 Wir sind der Auffassung, daß auch im

staatsbürgerlichen Unterricht - wie in den
übrigen Fächern, welche eine fächerüber-
greifende Behandlung erfahren - die Ar-
beitsreihe die stofflichen Grundlagen für
den Unterricht liefern soll. Sie vermittelt eine
Stoffauswahl, die auf unsern Schüler mit all
seinen Fähigkeiten, Interessen und Schwä-
chen Rücksicht nimmt und zudem die ganze
Breite der methodischen Aufbereitung und
Gestaltungsmöglichkeiten offen läßt. Die
Gliederung der Stoffkreise innerhalb der
Arbeitsreihe ermöglicht ein schrittweises
Vorgehen und realisiert die längst bekann-
ten Forderungen für eine differenzierte und
dynamische Stoffauswahl.
Es zeigt sich, daß künftighin mehr das Mit-
einbeziehen der örtlichen Verhältnisse be-
rücksichtigt werden muß. Diesem Umstand
könnte durch eine neue Gliederung der Ar-
beitsreihe Rechnung getragen werden, in-
dem die Pflichtthemata und Wahlthemata
sauber getrennt aufgeführt und bezeichnet
werden könnten. Der neue Lehrplan wird
aber gleichzeitig die Auswahl der Arbeits-
reihen einschränken und einzelne Reihen
auf die verschiedenen Schuljahre (7., 8., 9.

Schuljahr) verpflichtend aufteilen müssen.
Die diesbezüglichen Erfahrungen zeigen ein-
deutig, daß wir in Zukunft ein genau be-
grenztes Pflicht- und Wahlprogramm für je-
des der drei Oberstufenschuljahre festle-
gen müssen.

5. Wie erreichen wir diese Ziele?
Mit dieser Frage wenden wir uns der me-
thodischen Aufbereitung der ausgewählten
Stoffe zu. Sie entscheidet wesentlich dar-
über, ob unsere Zielsetzung den erwünsch-
ten Erfolg haben wird.
Wir wollen hier nur jene Aspekte aufgreifen,
die vor allem in der methodischen Gestal-
tung des staatsbürgerlichen Unterrichtes ei-
ne besondere Stellung einnehmen. Jene
grundsätzlichen Forderungen der Unter-
richtsmethodik, wie wir sie an alle Unter-
richtsbereiche stellen, wollen wir nicht be-
sonders herausheben oder nur beiläufig er-
wähnen.

5.Ï /nferessenwec/cung - A/fot/Vaf/ön
Wir haben bereits eingangs darauf hinge-
wiesen, daß der Schüler von sich aus Staats-
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Interesse entgegenbringt. Andere Fächer
bieten bessere Voraussetzungen: Naturleh-
re, Medienkunde, Geografie usw. Wir haben

- ob uns dies gefällt oder nicht - davon
Kenntnis zu nehmen, daß es die Aufgabe des
Lehrers ist, dieses Interesse zu wecken. Wir
betonen dies deshalb, weil vielfach schon
bei den ersten Versuchen des Staatsbürger-
liehen Unterrichtes resigniert die Flinte ins
Korn geworfen wird. Die Interessenweckung
erfolgt schrittweise und erfordert viel Zeit.
Möglichkeiten zur Motivation:
- Der Schüler soll mit den verantwortlichen
Leuten, welche im betreffenden Bereich zu-
ständig sind, in Kontakt treten!
- Die Ansatzpunkte sollen in der unmittel-
baren Umgebung des Schülers gesucht wer-
den, z. B.:

- Ist mein Velosolex verkehrstüchtig?
- Wohin gelangt unser Abfall?
- Wer hält im Winter unsere Straßen frei?
- Muß ich meinen Kofferradio der PTT
melden?
- Was will die Vorunterrichtsprüfung?

- Der Schüler interessiert sich für Gesche-
hen, für Handlungsabläufe. Es ist deshalb
wenig sinnvoll, wenn staatsbürgerliche
Sachverhalte als etwas Statisches angebo-
ten werden. Staatsbürgerkunde soll in Ge-
schehen und Fälle gekleidet werden, die ei-
ner Personifizierung bedürfen, um damit
möglich und aktuell zu wirken. An einem
Beispiel gezeigt:
Trockene, statische und abstrakte Schilde-
rung:

- Nachdem das Schweizervolk jeweils die
National- und Ständeräte alle vier Jahre
neu gewählt hat, treten die beiden Räte in
Bern in besonderen Räumen zur Beratung
zusammen. Pro Jahr finden vier Sessionen
statt.

Personifizierte Schilderung:
- Am 30. Oktober wurde in unserem Kan-
ton die erste Frau in den Nationalrat ge-
wählt. Fräulein Dr. Thalmann, die neue Na-
tionalrätin, sitzt am 2. Dezember im Zug
St. Gallen-Zürich-Bern und beschäftigt
sich mit verschiedenen Fragen:
- Wie finde ich den Nationalratssaal?
- Wo ist mein Platz?
- Wie werde ich in die Arbeit eingeführt?

- Das Interesse beginnt sich zu verstärken,
wenn der Schüler konkret formulierte Aufga-
ben erhält, die darauf abzielen, durch Fra-



gen, Beobachten und Vergleichen an den
Objekten (Gemeindebau, Funktionär, Amt
usw.) gewisse Fragen abzuklären, evtl. Fol-
gerungen zu ziehen.
- Die Motivation zeigt sich besonders aus-
geprägt, wenn dem Schüler Daten und Fak-
ten vorgelegt werden, welche aktuell sind
und den heutigen Verhältnissen entspre-
chen. Also: die neuesten Zahlen verwenden,
die neuesten Bilder zeigen, die neuesten
Grafiken besprechen, die neuesten Formula-
re vorlegen!
- Ein Mittel zur Motivation scheint uns auch
die Meinungsbefragung verschiedener Ein-
wohner und Bürger durch unsere Schüler.
In der Rege! ist der Schüler verwundert über
die verschiedenen Meinungen und deren
Begründungen. Eindrücklich ist jeweils auch
die Feststellung, daß sogenannte «einfache
Menschen» eine eigenständige Meinung zei-
gen und sie auch zu begründen wissen.
- Allgemein motivierend wirkt das möglichst
anschauliche Behandeln der verschieden-
sten Probleme. So staunt der Schüler immer
dann, wenn der Lebensmittelinspektor z. B.

Kostproben seiner Besuche vorlegt:
- verdorbenes Paidol

- Mehl mit Fäden

- alte Butter usw.
Ich möchte es auch nicht unterlassen, moti-
vationshemmende Momente aufzuzeigen:
- Wenn die Staatskundestunde mit dem Satz
beginnt: Schlagt das Buch Seite 18 auf und
beginnt zu lesen.

- Wenn der Lehrer ein abstraktes Organi-
g ramm an die Wandtafel zeichnet.

- Wenn der Lehrer mit altehrwürdigen, in
Leinen gebundenen und mit andersfarbigen
Druckbuchstaben versehene Staatskundebü-
ehern anrückt.
- Wenn der Lehrer alle Informationen selbst
bietet und sie die Schüler nicht selbst be-
schaffen läßt.

- Wenn bei jeder Gelegenheit die «weisen
und ehrwürdigen Einrichtungen» hervorge-
hoben und gelobt werden, denen auch die
Jungen mehr Respekt entgegenbringen soll-
ten.

- Wenn dem Schüler dauernd Fremdwörter
aus dem staatskundlichen Vokabular an den
Kopf geworfen werden.

- Wenn der Schüler keine Gelegenheit er-
hält, zu aktuellen Problemen seine Meinung
zu sagen.

- Wenn der Schüler spürt, daß es im Staats-
bürgerlichen Unterricht hauptsächlich dar-
um geht, erworbenen Stoff durch Klausuren
zu überprüfen.

- Wenn der Lehrer langatmige historische
Exkurse in den staatsbürgerlichen Unterricht
einbaut.

- Wenn während längerer Zeit ausschließ-
lieh an Gesetzes- und Verfassungstexten ge-
arbeitet wird. Solche abstrakte Texte über-
fordern den Schüler in der Regel.

- Wenn staatsbürgerliche Lektionen in er-
ster Linie der Sprachbildung dienen und in
Sprachübungen förmlich ertrinken.

5.2 Sfaafsöürger//cher L/nfe/r/'cfrf /'m Kurs-
oder fächert/öergre/fenden Verfahren?

Es lassen sich Gründe für beide Verfahren
aufführen: Staatsbürgerlicher Unterricht in
Kursform von je % bis 1 Stunde geboten, in
kleinste Rationen unterteilt und gespickt mit
thematisch gebundenen Informationen kann
wohl diejenigen Lehrkräfte befriedigen, wel-
che das Schwergewicht auf Vermittlung von
staatsbürgerlichen Informationen legen. Der
Unterricht in Staatsbürgerkunde will aber
mehr, wie wir dies bei der Zielsetzung ge-
sehen haben: Informationen haben dienende
Funktion. Es geht um das Erkennen der Pro-
bleme, um das Gegenüberstellen der Vor-
und Nachteile, um das Erkennen von Korn-
promißmöglichkeiten, um das Abschätzen
von Auswirkungen usw. Dies führt zu Ein-
sichten, Beurteilungen, Meinungen und un-
ter Umständen zu Entscheidungen. Diese
Auseinandersetzung mit dem Staatsbürger-
liehen Sachverhalt braucht Zeit, braucht das
Gespräch, die Diskussion, die Selbsttätig-
keit allein, in Partner- oder Gruppenarbeit.
Dabei werden Tätigkeiten aus andern Fä-
ehern nach Bedarf beigezogen: graphisch
darstellen, zeichnen, formulieren, erklären,
geografische Orientierung usw. Diese breite,
in sich stark gegliederte und differenzierte
Arbeitsweise verlangt nach einem zeitlich
weit gespannten Bogen. Staatsbürgerlicher
Unterricht versteht sich deshalb auf der Ab-
schluß-Stufe als mehrstündige Arbeitsfol-
gen, welche Gelegenheit zur Arbeit in ver-
schiedensten Formen (informieren, diskutie-
ren, vergleichen, anhören, beraten, darstel-
len, schildern, erklären usw.) geben und alle
Freiheit für die Organisation der Klasse las- 1026



sen: Einzel-, Partner-, Gruppen- und Klas-
senarbeit.

5.3 Arbe/fsmafer/a/
Es ist klar, daß sich der staatsbürgerliche
Unterricht auf verschiedenstes Arbeitsmate-
rial stützen muß:

- Requisiten
- Gemeinderechnungen (Amtsberichte)
- Formulare
- Filme
- Schulfunksendungen
- Interviews (ab Tonband oder als Proto-

koll)
- Lichtbildserien
- Fotos
- Moltonwanddarstellungen
- Verfassung
- Tonband
- Gesetzestexte
- Sachtext
- Abstimmungsvorlagen
- «Schweizer Brevier»

- Szenen

- Hörspiele
- Schulfernsehen
- Staatskundebuch
- Meinungsäußerungen verschiedener

Kreise
- Zeitungsausschnitte
- Bildreportagen
- grafische Darstellungen
- Vervielfältigungen
- Zahlentabellen
- Lernbilder
- Fragebogen
- Hellraumprojektionsfolien mit Organi-

grammen

Diese Arbeitsmaterialien werden bei Bedarf
beigezogen. Wir wollen nicht die Prioritäts-
Stellung irgend eines Materials. Die Auswahl
dieses Materials ergibt sich allein aus der
Sache und der erforderlichen Klärung. Es

sprengt den Rahmen unserer Ausführungen,
die Tauglichkeit und besondere Verwend-
barkeit des hier aufgezählten Materials -
so interessant dies auch wäre - im Hinblick
auf den Staatskundeuntericht zu untersu-
chen.

5.4 £/n/'ge besondere Fragen
Zum Schluß wollen wir noch auf drei Punkte
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- Die Verbindung von staatsbürgerlichem
Unterricht mit Geschichte und Erdkunde un-
ter dem Sammelbegriff «Gesellschaftskun-
de» mag auf den ersten Moment bestechen,
vor allem, weil hier Querverbindungen mög-
lieh werden. Die bereits vorliegenden ausge-
arbeiteten Unterrichtsbeispiele, in der Mehr-
zahl aus Gesamtschulen in der BRD, zeigen,
daß die Auswahl der Themen zufällig er-
folgt (Beispiel: Indien, Südamerika, Hunger,
Umweltschutz, EWG). Die Arbeit in dieser
Art bringt die Gefahr, daß die Staatsbürger-
liehen Probleme nur bruchstückweise und
zufällig in den Mittelpunkt gerückt werden.
Es braucht beides: Aktualität und Einord-
nung, Wertung und Überschau, System und
exemplarische Auswahl.

- Diese Überlegung richtet unser Augen-
merk auf die Frage des Einordnens und
Überschauens. Jede Lektion und Arbeits-
folge sollte deshalb mit einer Zusammen-
fassung abgeschlossen werden, welche die
gewonnenen Einsichten und Erfahrungen
bündelt und sie in den größeren Zusammen-
hang der Arbeitsreihe stellt. (Welche beson-
dere Aufgabe der Gemeinde haben wir heute
kennen gelernt? Wie steht es mit den bereits
bekannten? Welche werden wir nächstens
in Angriff nehmen?) Ebensosehr sollten auch
die Arbeitsreihen am Schlüsse überblickt,
geordnet, evtl. neu gegliedert und Progno-
sen für die Entwicklung in der Zukunft ge-
wagt werden.

- Eine willkommene und interessante Berei-
cherung unseres staatsbürgerlichen Unter-
richtes bringt Dubs mit der politischen Mo-
dellanalyse, welche versucht, dem Schüler
das ausgewählte staatsbürgerliche Problem
bewußt werden zu lassen und seine Lösung
innerhalb von Gemeinde, Kanton und Bund
zu verfolgen. Dabei beteiligt sich der Schü-
1er aktiv am Entscheidungsprozeß und be-
schafft sich gezielt die Informationen. Es
lohnt sich gewiß, dieses Arbeitsverfahren,
das besonders auf den staatsbürgerlichen
Unterricht ausgerichtet ist, zu studieren und
in die Arbeitsreihen einzubauen.

Wir hoffen, daß die hier dargelegten und
ausgewählten didaktischen Fragen aus dem
Bereich des staatsbürgerlich-politischen Un-
terrichts eine Grundlage für die Beiträge im
nächsten Heft gegeben haben.



Literatur: Weiß Josef: «Wir begegnen dem Staat», Lehrer-
heft, Artel-Verlag, Wattwil 1972.

Giesecke Hermann: «Didaktik der politischen Bil- Verschiedene Autoren: Lektionsprotokolle aus der
dung», Juventa-Verlag, München 1971. BRD (unveröffentlicht) 1970/1971.

Aktuelle Kurzmeldungen der «schweizer schule»

CH: Hilfsverband für Schwererziehbare umgetauft
Im Rahmen der Jahrestagung des «Schweizeri-
sehen Hilfsverbandes für Schwererziehbare» ist
am 7. November auf Rigi-Kaltbad eine wichtige
Entscheidung gefallen: Die Hauptversammlung
stimmte einer Statutenänderung zu. Der Verband
wurde in «Schweizerischen Verband für erzie-
hungsschwierige Kinder und Jugendliche (SVE)»
umgetauft. Ferner wurde beschlossen, einen Be-
trag von 50 000 Franken für einen Forschungs-
auftrag des pädagogischen Institutes der Univer-
sität Zürich freizumachen. Der Forschungsauf-
trag soll u. a. ermöglichen, den Ist-Zustand der
Heime zu erarbeiten. Bis jetzt waren selbst die
Vorstandsmitglieder auf Mutmaßungen angewie-
sen. Genaue Zahlen und Unterlagen waren nicht
erhältlich. Mit der Genehmigung der neuen Sta-
tuten dürfte für diesen Verband, der sich pau-
senlos für die schwererziehbaren Kinder ein-
setzt, eine neu Ära beginnen.

ZH: Werbung für den Lehrerberuf
Auf eine Kleine Anfrage von Kantonsrat Gujer
betreffend Intensivierung der Werbung für den
Lehrerberuf antwortet der Regierungsrat wie
folgt:
Es liegt auf der Hand, daß auch der Staat als
Arbeitgeber mit einer gezielten Werbung für
seine Mangelberufe nicht mehr zurückstehen darf.
An erster Stelle muß eine sachliche Information
an die Gruppe junger Leute gerichtet werden,
aus der Kandidaten für den Lehrerberuf zu er-
warten sind. Eine ansprechende Informations-
und Werbeschrift für den Lehrerberuf ist in Be-
arbeitung. Sie soll demnächst erscheinen und an
die Mittelschüler der höheren Klassen abgege-
ben werden. Weitergehende Projekte mit Film-
und Fernsehwerbung können und dürfen nicht
von einem Kanton allein in Angriff genommen
werden, nicht zuletzt in Anbetracht der hohen
Kosten. Die Erziehungsdirektorenkonferenz wird
sich dieser Aufgabe annehmen. Im übrigen ha-
ben es die Massenmedien in der Hand, von sich
aus durch objektive Darstellung direkt und in-
direkt für den Lehrerberuf zu werben, allein

schon durch objektive Darstellung der Schul-
Verhältnisse mit allen Licht- und Schattenseiten
des Berufs.

ZH: Stille Lehrerwahl
Ende September hat sich das Zürchervolk in
einer ruhigen Abstimmung für die stille Lehrer-
wähl entschieden. Seit 1870 mußten die Lehrer
der Volksschule alle sechs Jahre vom Volk be-
stätigt werden, auch in der Stadt, wo der
Stimmbürger über lange Listen gänzlich unbe-
kannter Namen zu befinden hatte. Künftig gel-
ten die Lehrer automatisch als gewählt bzw. be-
stätigt, sofern nicht 15 Stimmberechtigte bzw.
ein Zehntel der Stimmberechtigten, höchstens
aber 200, eine Volkswahl verlangen. Kommt die-
ses «Referendum» zustande, so unterliegen in
der betreffenden Schulgemeinde (oder im be-
treffenden Schulkreis) nicht nur die bestrittenen,
sondern wie bis anhin alle Lehrer der Volks-
wähl. «schule 72»

ZH: Nicht weniger als zehn Prozent fremde
Studenten
Der international als niedrig geltende Prozent-
satz von etwa 10 Prozent ausländischer Studie-
render an der Universität Zürich sollte - im In-
teresse der internationalen Zusammenarbeit auf
dem Gebiet der Wissenschaften und der Welt-
Offenheit der Universitäten - auch in Zukunft
mindestens beibehalten werden können.
Dieser Hoffnung gab der Senatsausschuß der
Universität Ausdruck, nachdem er sich über die
Möglichkeiten der Verhinderung von Zulassungs-
beschränkungen für ausländische Studenten hat-
te orientieren lassen.

BE: Verabschiedung des Lehrerbesoldungs-
gesetzes im Großen Rat

Nach ausführlicher Detailberatung verabschiedete
der Große Rat des Kantons Bern in zweiter Le-
sung das neue Lehrerbesoldungsgesetz. Die Vor-
läge wurde in der Schlußabstimmung mit 131 ge- 1028
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